
Rechtsvorschriften zum Betretungsrecht
Diese Zusammenfassung enthält die wichtigsten öffentlich-rechtlichen Regelungen in Auszügen

Verfassung des Freistaates Bayern

Art. 141 Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und der Denkmäler; Recht auf Naturgenuss

(1) 1Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen ist, auch eingedenk der Verantwortung für die
kommenden Generationen, der besonderen Fürsorge jedes einzelnen und der staatlichen
Gemeinschaft anvertraut. 2Tiere werden als Lebewesen und Mitgeschöpfe geachtet und geschützt.
3Mit Naturgütern ist schonend und sparsam umzugehen. 4Es gehört auch zu den vorrangigen
Aufgaben von Staat, Gemeinden und Körperschaften des öffentlichen Rechts,
Boden, Wasser und Luft als natürliche Lebensgrundlagen zu schützen, eingetretene Schäden
möglichst zu beheben oder auszugleichen und auf möglichst sparsamen Umgang mit Energie zu
achten,
die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes zu erhalten und dauerhaft zu verbessern,
den Wald wegen seiner besonderen Bedeutung für den Naturhaushalt zu schützen und eingetretene
Schäden möglichst zu beheben oder auszugleichen,
die heimischen Tier- und Pflanzenarten und ihre notwendigen Lebensräume sowie kennzeichnende
Orts- und Landschaftsbilder zu schonen und zu erhalten.

(2) Staat, Gemeinden und Körperschaften des öffentlichen Rechts haben die Aufgabe,
die Denkmäler der Kunst, der Geschichte und der Natur sowie die Landschaft zu schützen und zu
pflegen,
herabgewürdigte Denkmäler der Kunst und der Geschichte möglichst ihrer früheren Bestimmung
wieder zuzuführen,
die Abwanderung deutschen Kunstbesitzes ins Ausland zu verhüten.

(3) 1Der Genuss der Naturschönheiten und die Erholung in der freien Natur, insbesondere das
Betreten von Wald und Bergweide, das Befahren der Gewässer und die Aneignung wildwachsender
Waldfrüchte in ortsüblichem Umfang ist jedermann gestattet. 2Dabei ist jedermann verpflichtet, mit
Natur und Landschaft pfleglich umzugehen. 3Staat und Gemeinde sind berechtigt und verpflichtet,
der Allgemeinheit die Zugänge zu Bergen, Seen, Flüssen und sonstigen landschaftlichen
Schönheiten freizuhalten und allenfalls durch Einschränkungen des Eigentumsrechtes
freizumachen sowie Wanderwege und Erholungsparks anzulegen.



Gesetz über den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft und die
Erholung in der freien Natur

(BayNatSchG)

Art. 26 Recht auf Naturgenuss und Erholung

(1) 1Jedermann hat das Recht auf den Genuss der Naturschönheiten und auf die Erholung in der
freien Natur. 2Dieses Recht wird nach Maßgabe des Art. 141 Abs. 3 der Verfassung und der
folgenden Bestimmungen dieses Teils gewährleistet; weitergehende Rechte auf Grund anderer
Vorschriften bleiben unberührt.

(2) 1Bei der Ausübung des Rechts nach Abs. 1 ist jedermann verpflichtet, mit Natur und Landschaft
pfleglich umzugehen. 2Dabei ist auf die Belange der Grundstückseigentümer und
Nutzungsberechtigten Rücksicht zu nehmen. 3Die Rechtsausübung anderer darf nicht verhindert
oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar beeinträchtigt werden (Gemeinverträglichkeit).

Art. 27 Betretungsrecht; Gemeingebrauch an Gewässern

(1) Alle Teile der freien Natur, insbesondere Wald, Bergweide, Fels, Ödungen, Brachflächen, Auen,
Uferstreifen und landwirtschaftlich genutzte Flächen, können von jedermann unentgeltlich betreten
werden.

(2) 1Das Betretungsrecht umfasst auch die Befugnisse nach Art. 28 und 29. 2Es ist beschränkt durch
die allgemeinen Gesetze sowie durch Art. 30 bis 32 dieses Gesetzes.

(3) 1Das Betretungsrecht kann von Grundeigentümern oder sonstigen Berechtigten nur unter den
Voraussetzungen des Art. 33 verweigert werden. 2Das Betretungsrecht kann nicht ausgeübt werden,
soweit Grundeigentümer oder sonstige Berechtigte das Betreten ihres Grundstücks durch für die
Allgemeinheit geltende, deutlich sichtbare Sperren, insbesondere durch Einfriedungen, andere
tatsächliche Hindernisse oder Beschilderungen untersagt haben. 3Beschilderungen sind jedoch nur
wirksam, wenn sie auf einen gesetzlichen Grund hinweisen, der eine Beschränkung des
Betretungsrechts rechtfertigt.
…

Art. 28 Benutzung von Wegen; Markierungen

(1) 1Jedermann darf auf Privatwegen in der freien Natur wandern und, soweit sich die Wege dafür
eignen, ..und mit Fahrzeugen ohne Motorkraft …fahren. 2Den Fußgängern gebührt der Vorrang.
…
 (4) Die Vorschriften des Straßen- und Wegerechts und des Straßenverkehrsrechts bleiben
unberührt.

Art. 29 Sportliche Betätigung

Zum Betreten im Sinn dieses Teils gehören auch das Skifahren, das Schlittenfahren, das Reiten, das
Ballspielen und ähnliche sportliche Betätigungen in der freien Natur.

Art. 30 Land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen
…
 (2) 1Das Radfahren, das Fahren mit Krankenfahrstühlen und das Reiten ist im Wald nur auf Straßen
und geeigneten Wegen zulässig. 2Die Vorschriften des Straßen- und Wegerechts und des
Straßenverkehrsrechts bleiben unberührt.



Art. 31 Beschränkungen der Erholung in der freien Natur

(1) Die untere oder höhere Naturschutzbehörde kann durch Rechtsverordnung oder Einzelanordnung
die Erholung in Teilen der freien Natur im erforderlichen Umfang aus Gründen des Naturschutzes,
zur Durchführung von landschaftspflegerischen Vorhaben, zur Regelung des Erholungsverkehrs
oder aus anderen zwingenden Gründen des Gemeinwohls untersagen oder beschränken.
…

Art. 32 Durchführung von Veranstaltungen

Teilnehmern einer organisierten Veranstaltung steht das Betretungsrecht nur zu, wenn nach Art und
Umfang der Veranstaltung und nach den örtlichen Gegebenheiten eine Beeinträchtigung der
betroffenen Grundstücke nicht zu erwarten ist.

Art. 33 Zulässigkeit von Sperren

Grundeigentümer oder sonstige Berechtigte dürfen der Allgemeinheit das Betreten von
Grundstücken in der freien Natur durch Sperren im Sinn des Art. 27 Abs. 3 Satz 2 nur unter folgenden
Voraussetzungen verwehren:
1.Sperren können errichtet werden, wenn andernfalls die zulässige Nutzung des Grundstücks nicht
unerheblich behindert oder eingeschränkt würde. Das gilt insbesondere, wenn die Beschädigung von
Forstkulturen, Sonderkulturen oder sonstigen Nutzpflanzen zu erwarten ist, oder wenn das
Grundstück regelmäßig von einer Vielzahl von Personen betreten und dadurch in seinem Ertrag
erheblich gemindert oder in unzumutbarer Weise beschädigt oder verunreinigt wird.
…
3.Flächen können aus Gründen des Naturschutzes, zur Durchführung von landschaftspflegerischen
Vorhaben oder forstwirtschaftlichen Maßnahmen, von Jagden, ferner zur Vorbereitung und
Durchführung sportlicher Wettkämpfe in der freien Natur sowie aus anderen zwingenden Gründen
des Gemeinwohls kurzzeitig gesperrt werden.

Art. 34 Verfahren

(1) 1Bedarf die Errichtung einer Sperre im Sinn des Art. 27 Abs. 3 Satz 2 einer behördlichen
Gestattung nach anderen Vorschriften, ist darüber unter Beachtung der Voraussetzungen des Abs.
2 Satz 1 im Benehmen mit der unteren Naturschutzbehörde zu entscheiden. 2Ist eine Gestattung
nach anderen Vorschriften nicht erforderlich, so darf eine Sperre in der freien Natur nur errichtet
werden, wenn dies der unteren Naturschutzbehörde mindestens einen Monat vorher angezeigt
wurde. 3Sperren von Forstpflanzgärten, Forstkulturen und Sonderkulturen mit einer Fläche bis zu 5
ha bedürfen keiner Anzeige. 4Für kurzzeitige Sperrungen genügt eine unverzügliche Anzeige an die
untere Naturschutzbehörde.

(2) 1Die Errichtung der Sperre ist zu untersagen, wenn dies im gegenwärtigen oder absehbaren
zukünftigen Interesse der erholungsuchenden Bevölkerung erforderlich ist und die Sperre den
Voraussetzungen des Art. 33 widerspricht. 2Die Untersagung ist nur innerhalb von einem Monat
nach der Anzeige zulässig.

(3) Unbeschadet sonstiger Vorschriften über die Rücknahme und den Widerruf der Gestattung oder
über eine Beseitigungsanordnung kann die untere Naturschutzbehörde die Beseitigung einer bereits
bestehenden Sperre anordnen, wenn die Voraussetzungen vorliegen, unter denen nach Abs. 2 die
Errichtung der Sperre untersagt werden müsste.
…

Art. 36 Eigentumsbindung und Enteignung

(1) Grundeigentümer oder sonstige Berechtigte haben Beeinträchtigungen, die sich aus
vorstehenden Vorschriften und unter Beachtung der Grundsätze des Art. 33 aus behördlichen
Maßnahmen nach Art. 34 und 35 ergeben, als Eigentumsbindung im Sinn von Art. 14 Abs. 1 Satz 2



und Abs. 2 des Grundgesetzes und von Art. 103 Abs. 2 und Art. 158 Satz 1 der Verfassung
entschädigungslos zu dulden.

(2) 1Darüber hinaus können im Einzelfall die Errichtung von Sperren untersagt und Anordnungen
nach Art. 34 Abs. 3 und Art. 35 Satz 2 getroffen werden, wenn die Absperrung eines Grundstücks
nicht gegen Art. 33 verstößt, wenn aber die unbeschränkte oder beschränkte Zugänglichkeit im
überwiegenden Interesse einer Vielzahl Erholungsuchender geboten ist. 2Grundeigentümern oder
sonstigen Berechtigten ist eine Entschädigung zu gewähren; § 68 Abs. 1 und 2 BNatSchG in
Verbindung mit Art. 41 Abs. 1 sind anzuwenden.

(3) Die Beseitigung rechtmäßig errichteter baulicher Anlagen ist nach den Vorschriften dieses Teils
nur gegen Entschädigung zulässig; § 68 Abs. 1 und 2 BNatSchG in Verbindung mit Art. 41 Abs. 1
sind anzuwenden.

(4) 1Die Entschädigungspflicht nach Abs. 2 und 3 trifft den durch die Maßnahme Begünstigten. 2Bei
Maßnahmen von überwiegend örtlicher Bedeutung sind die betroffenen Gebietskörperschaften, bei
Maßnahmen von überwiegend überörtlicher Bedeutung ist der Freistaat Bayern begünstigt.

(5) 1Soweit über die Entschädigung nach Abs. 2 und 3 keine Einigung zustande kommt, wird darüber
auf Antrag eines Beteiligten durch die Behörde entschieden, auf deren Maßnahme die
Entschädigungspflicht beruht. 2Die Beteiligten sind vor der Entscheidung zu hören. 3Im Übrigen
gelten für das Verfahren Art. 30 Abs. 4, Art. 44 Abs. 1 und Art. 45 des Bayerischen Gesetzes über die
entschädigungspflichtige Enteignung (BayEG) sinngemäß. 4Ergeht in angemessener Frist keine
Entscheidung, so ist die Klage spätestens innerhalb eines Jahres nach Eingang des Antrags bei der
Behörde zu erheben. 5Aus einer nicht mehr anfechtbaren behördlichen Entscheidung findet wegen
der darin festgesetzten Entschädigung die Zwangsvollstreckung nach den Vorschriften der
Zivilprozessordnung über die Vollstreckung von Urteilen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten statt;
Art. 38 Abs. 2 BayEG gilt sinngemäß.

Art. 37 Pflichten des Freistaates Bayern und der Gebietskörperschaften

(1) Der Freistaat Bayern, die Bezirke, die Landkreise und die Gemeinden haben die Ausübung des
Rechts nach Art. 26 zu gewährleisten und Voraussetzungen für die Rechtsausübung zu schaffen.

(2) 1In Erfüllung dieser Pflichten haben sie der Allgemeinheit die Zugänge zu landschaftlichen
Schönheiten und Erholungsflächen freizuhalten und, soweit erforderlich, durch Einschränkungen des
Eigentumsrechts freizumachen sowie Uferwege, Wanderwege, Erholungsparke und Spielflächen
anzulegen. 2Sie stellen in ihrem Eigentum oder Besitz stehende geeignete Grundstücke in
angemessenem Umfang für die Erholung zur Verfügung. 3Außerdem sollen geeignete Wege und
Flächen für den Reitsport bereitgestellt werden. 4Grundsätzlich sollen dabei Gemeinden örtliche,
Landkreise, Bezirke und der Freistaat Bayern überörtliche Maßnahmen durchführen.

(3) 1Zum Zweck der Erfüllung ihrer Pflichten stellen die Verpflichtungsträger im Rahmen ihrer
Leistungsfähigkeit öffentliche Mittel in ihren Haushalten bereit. 2Der Freistaat Bayern gewährt
Gemeinden, Landkreisen und Bezirken sowie kommunalen Einrichtungen, die sich die Sicherung und
Bereitstellung von Erholungsflächen zur Aufgabe gemacht haben, Zuschüsse im Rahmen des
Haushalts, wenn und soweit diese Träger überörtliche Aufgaben der Erholungsvorsorge
wahrnehmen.

Art. 38 Sauberhaltung der freien Natur

(1) 1Bei der Ausübung des Rechts nach Art. 26 dürfen bewegliche Sachen in der freien Natur
außerhalb der dafür vorgesehenen Einrichtungen nicht zurückgelassen werden. 2Werden Sachen
entgegen Satz 1 zurückgelassen, kann die zuständige Naturschutzbehörde Anordnungen gegen den
Verursacher treffen. 3Sie kann zurückgelassene Sachen in Verwahrung nehmen und verwerten. 4Für



die Verwahrung, Verwertung und Herausgabe der verwahrten Sachen sowie für die Herausgabe des
Erlöses finden Art. 26 bis 28 Abs. 2, 3 Satz 3 und Abs. 4 des Polizeiaufgabengesetzes sinngemäß
Anwendung. 5Die abfallrechtlichen Vorschriften bleiben unberührt.

(2) 1Soweit Verursacher nicht herangezogen werden können, soll die Gemeinde unbeschadet
anderer Vorschriften im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit Beschädigungen oder Verunreinigungen,
die bei Ausübung des Rechts nach Art. 26 vorgenommen wurden, oder Sachen, die entgegen der
Vorschrift in Abs. 1 zurückgelassen wurden, beseitigen. 2Abs. 1 Sätze 3 und 4 finden entsprechende
Anwendung.

(3) 1Grundstückseigentümer oder sonstige Berechtigte haben Maßnahmen im Sinn der Abs. 1 und
2 durch die untere Naturschutzbehörde, die Gemeinde oder deren Beauftragte zu dulden. 2Auf die
Grundstücksnutzung ist Rücksicht zu nehmen.

Art. 57 Ordnungswidrigkeiten

(1) Mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro kann belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig
2.den Vorschriften einer nach Art. 12 Abs. 1 in Verbindung mit §§ 23, 24, 26, 28 oder § 29 BNatSchG
oder einer nach Art. 54 Abs. 2 erlassenen Rechtsverordnung, soweit sie für einen bestimmten
Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist, zuwiderhandelt,
 (2) Mit Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro kann belegt werden, wer
2.bei Ausübung des Rechts nach Art. 26
a) Grundstücke verunreinigt oder beschädigt oder
b) entgegen Art. 38 Abs. 1 Sachen zurücklässt,
         …….
(3) Mit Geldbuße bis zu zehntausend Euro kann belegt werden, wer in den Fällen des Abs. 2 Nrn. 1,
2 Buchst. a und Nr. 3 fahrlässig handelt.

(4) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer
…
2.auf Privatwegen in der freien Natur, die nicht für den öffentlichen Verkehr freigegeben sind,
unbefugt mit Fahrzeugen mit Motorkraft, ausgenommen Krankenfahrstühle, fährt oder parkt oder,
soweit die Wege dafür ungeeignet sind, unbefugt reitet oder mit Fahrzeugen ohne Motorkraft,
ausgenommen Krankenfahrstühle, fährt,
3.auf Flächen in der freien Natur, die nicht für den öffentlichen Verkehr freigegeben sind, mit
Fahrzeugen mit Motorkraft, ausgenommen Krankenfahrstühle, ohne Notwendigkeit fährt oder parkt
oder mit Fahrzeugen ohne Motorkraft, ausgenommen Krankenfahrstühle, unbefugt fährt,
4.gesperrte Forstkulturen oder Forstpflanzgärten betritt.

Art. 58 Einziehung

1Die durch eine Ordnungswidrigkeit nach Art. 57 gewonnenen oder erlangten oder die zu ihrer
Begehung gebrauchten oder dazu bestimmten Gegenstände einschließlich der bei der
Ordnungswidrigkeit verwendeten Verpackungs- und Beförderungsmittel können eingezogen
werden. 2Es können auch Gegenstände eingezogen werden, auf die sich die Ordnungswidrigkeit
bezieht. 3 § 23 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist anzuwenden.



Verordnung des Bezirks Schwaben über das Landschaftsschutzgebiet
„Augsburg - Westliche Wälder“

Vom 22. April 1988

Auf Grund von Art. 10 und Art. 45 Abs. 2 Satz 3 des Bayerischen Naturschutzgesetzes – BayNatSchG
– (BayRS 791-1-U), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Juli 1986 (GVBl S. 135), erlässt der Bezirk
Schwaben folgende Verordnung:

§ 1
Schutzgegenstand

Das in der Stadt Augsburg sowie in den Landkreisen Augsburg, Dillingen a. d. Donau, Donau-Ries,
Günzburg und Unterallgäu liegende, ca. 66500 ha große, überwiegend bewaldete und in § 2 näher
abgegrenzte Gebiet wird unter der Bezeichnung „Augsburg – Westliche Wälder“ als
Landschaftsschutzgebiet geschützt.

§ 2
Schutzgebietsgrenzen

(1) Die Grenzen des Landschaftsschutzgebietes sind in einer Karte M 1:100000, die Bestandteil
dieser Verordnung ist, grob umschrieben.

(2) Die genauen Grenzen des Landschaftsschutzgebietes sind in einer Karte M1:10000 eingetragen,
die beim Bezirk Schwaben niedergelegt ist und auf die Bezug genommen wird. Maßgebend für
den Grenzverlauf ist der Eintrag in diese Karte. Als Grenze gilt der äußere Rand der Signaturlinie.
Weitere Ausfertigungen dieser Karte befinden sich bei der Regierung von Schwaben als höherer
Naturschutzbehörde sowie bei der Stadt Augsburg und den Landratsämtern Augsburg, Dillingen
a. d. Donau, Donau-Ries, Günzburg und Unterallgäu als unteren Naturschutzbehörden.

(3) Die Karten werden bei den in Abs. 2 genannten Behörden archivmäßig verwahrt und sind dort
während der Dienststunden allgemein zugänglich.

§ 3
Schutzzweck

(1) Zweck der Ausweisung des Landschaftsschutzgebietes ist es,
1. das wegen seiner Naturausstattung für die Erholung besonders geeignete Gebiet als

Voraussetzung für die Festsetzung eines Naturparks zu schützen und zu pflegen,
2. die sich für die Erholung geeigneten Landschaftsteile der Allgemeinheit zugänglich zu

machen und zu erhalten, soweit die ökologische Wertung dies zulässt,
3. die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts zu erhalten und dauerhaft zu verbessern,

insbesondere
- erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu verhindern

sowie eingetretene Schäden möglichst zu beheben oder auszugleichen,
- den Wald wegen seiner besonderen Bedeutung für den Naturhaushalt zu schützen,
- die heimischen Tier- und Pflanzenarten sowie ihre Lebensgemeinschaften und

Lebensräume zu schützen,
4. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit des typischen Landschaftsbildes zu bewahren.

(2) Im Landschaftsschutzgebiet sind alle Handlungen verboten, die den Charakter des Gebietes
verändern oder dem in Absatz 1 genannten Schutzzweck zuwiderlaufen; das sind Handlungen,
die geeignet sind, die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts zu vermindern, den Naturgenuss zu
beeinträchtigen oder das Landschaftsbild zu verunstalten. Für die Ausübung des Rechts auf
Naturgenuss und Erholung sowie seine Schranken gelten die Vorschriften der Art. 21ff
BayNatSchG.

§ 4



Erlaubnis

(1) Der naturschutzrechtlichen Erlaubnis der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde bedarf, wer
beabsichtigt,
1. Gebäude zu errichten oder zu erweitern;
2. Aufschüttungen, Ablagerungen, Sprengungen und Bohrungen vorzunehmen oder die

Bodengestalt in sonstiger Weise wesentlich zu verändern;
3. Gewässer oder deren Ufer herzustellen, zu beseitigen oder wesentlich umzugestalten oder

den Zu- und Ablauf des Wassers sowie Grundwasserstände zu verändern;
4. Straßen, Wege, Plätze wie Park-, Camping-, Sport-, Spiel- oder Badeplätze und ähnliche

Einrichtungen zu errichten oder wesentlich zu ändern;
…

§ 5
Ausnahmen

Von den Beschränkungen dieser Verordnung bleiben ausgenommen
1. die ordnungsgemäße land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung gemäß Art. 6 Abs.

2 BayNatSchG; für Maßnahmen nach § 4 Abs. 1 Nr.8 dieser Verordnung gelten jedoch das
Veränderungsverbot und der Erlaubnisvorbehalt,

2. der Bau von land- und forstwirtschaftlichen Wegen mit einer Fahrbahnbreite von nicht mehr als
3,50 m,

§ 7
Ordnungswidrigkeiten

Mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Deutsche Mark kann belegt werden, wer vorsätzlich oder
fahrlässig
1. gemäß Art. 52 Abs. 1 Nr. 3 BayNatSchG Maßnahmen nach § 4 Abs. 1 dieser Verordnung ohne

die erforderliche Erlaubnis vornimmt,
…

§ 8
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am dem auf ihre Bekanntmachung folgenden Tag in Kraft.

Augsburg, den 22. April 1988
Dr. Simnacher
Bezirkstagspräsident

Augsburg, den 4. Mai 1988
Regierung von Schwaben
In Vertretung
Dr. Ratuschny
Regierungsvizepräsident



Bayerisches Waldgesetz

(BayWaldG)

Art. 13 Betreten des Waldes

(1) 1Das Betreten des Waldes zum Zweck des Genusses der Naturschönheiten und zur Erholung ist

jedermann unentgeltlich gestattet. 2Die Ausübung dieses Rechts wird nach Maßgabe der

Vorschriften des V. Abschnittes des Bayerischen Naturschutzgesetzes (BayNatSchG) gewährleistet.

3Weitergehende Rechte auf Grund anderer Rechtsvorschriften bleiben unberührt.

(2) 1Die Ausübung des Rechts nach Abs. 1 erfolgt grundsätzlich auf eigene Gefahr. 2Vorbehaltlich

anderer Rechtsvorschriften werden dadurch besondere Sorgfalts- oder Verkehrssicherungspflichten

der betroffenen Grundeigentümer oder sonstiger Berechtigter nicht begründet.

(3) 1Das Radfahren, das Fahren mit Krankenfahrstühlen und das Reiten ist im Wald nur auf Straßen

und geeigneten Wegen zulässig. 2Die Vorschriften des Straßen- und Wegerechts und des

Straßenverkehrsrechts bleiben unberührt.

Art. 9 Erhaltung des Waldes

(1) 1Jede Handlung, durch welche die Produktionskraft des Waldbodens vernichtet oder wesentlich

geschwächt oder durch welche der Waldboden beseitigt wird (Waldzerstörung), ist verboten. 2Satz

1 gilt nicht, wenn die Erlaubnis zur Rodung erteilt ist.

…..

Art. 46 Ordnungswidrigkeiten

(1) Mit Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro kann belegt werden, wer vorsätzlich oder

fahrlässig

1.entgegen Art. 9 Abs. 1 Wald zerstört,

 (4) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig in einem Wald unbefugt

2.Vorrichtungen, die zum Sperren von Wegen oder dem Schutz von Waldverjüngungsflächen

dienen, öffnet und offen stehen lässt, entfernt oder in anderer Weise unwirksam macht,



Jagdgesetze

§ 19a BJagdG Beunruhigen von Wild

1Verboten ist, Wild, insbesondere soweit es in seinem Bestand gefährdet oder bedroht ist, unbefugt

an seinen Zuflucht-, Nist-, Brut- oder Wohnstätten durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder

ähnliche Handlungen zu stören.

§ 39 BJagdG Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer

5. den Vorschriften des § 19 Abs. 1 Nr. 3 bis 9, 11 bis 14, 16 bis 18, §19a oder § 20 Abs. 1

zuwiderhandelt;

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden.

Art. 22 BayJagdG Schutz der Nist-, Brut- und Zufluchtstätten des Wildes

 (3) 1Verboten ist, die Nester und Gelege des Federwildes zu beschädigen, wegzunehmen oder zu

zerstören. 2Art. 33 Abs. 5 Nr. 1 bleibt unberührt.

Art. 56 BayJagdG Ordnungswidrigkeiten

(1) Mit Geldbuße bis zu fünftausend Euro kann belegt werden, wer

2. entgegen Art. 22 Abs. 3 Satz 1 die Nester und Gelege des Federwildes beschädigt,

wegnimmt oder zerstört,

(2) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer

8. trotz Abmahnung durch den Berechtigten die Jagdausübung dadurch vereitelt, dass er, ohne

die Land-, Forst- oder Fischereiwirtschaft auszuüben, das Wild vergrämt,


